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fanfaluca Jugend Theater Festival Schweiz, 5000 Aarau: Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an das 8. Jugend Theater Festival Schweiz 2021 
  

1. Erwägungen 

Das fanfaluca Jugend Theater Festival Schweiz, Aarau, ersucht um einen Beitrag aus dem Swiss-
los-Fonds an das 8. Jugend Theater Festival vom 28. August bis 5. September 2021 in Aarau. Das 
fanfaluca lädt alle jungen Theater-, Tanz- und Performanceensembles aus dem Schultheater, der 
Freien Szene und Tanz- und Theater-Jugendclubs jährlich ein, sich für die Auswahl zu melden. 
Die Spielerinnen und Spieler sollen durchschnittlich im Alter von 14 bis 26 Jahren sein und die 
Gruppen können aus allen Sprachregionen der Schweiz kommen. Die Gruppen werden durch 
Newsletter, Social Media und weitere digitale Kanäle über die Bewerbung informiert. Zudem 
gibt es neu seit 2021 eine Programmgruppe, die aus Experten der Tanz- und Theaterszene und 
den Theaternomadinnen und Nomaden besteht. Die Programmgruppe geht aktiv auf Theater-
gruppen zu, sieht sich regelmässig schweizweit Stücke an und fordert auf, sich beim fanfaluca 
Jugend und Theater Festival Schweiz zu bewerben. Aus den Bewerbungen werden 4-8 Gruppen 
ausgewählt und nach Aarau eingeladen, um sich in den 5 Tagen des Festivals zu präsentieren. 
Dazu werden Workshops für Lehrpersonen und Theaterpädagogen angeboten. Schulklassen aus 
dem Kanton Solothurn haben die Möglichkeit Theatervorstellungen sowie Workshops im Rah-
men des Festivals in Aarau zu besuchen oder sich für einen Platz im Spielplan zu bewerben. Für 
das 8. Jugend Theater Festival Schweiz 2021 sind Ausgaben in der Höhe von Fr. 322’200.00 bud-
getiert. 

2. Beschluss 

2.1 Dem fanfaluca Jugend Theater Festival Schweiz, Aarau, ist an das 8. Jugend Theater 
Festival 2021 ein Projektbeitrag von Fr. 10'000.00 aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 
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2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Betrag auf Antrag des Amtes für 
Kultur und Sport nach Erhalt einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des 
Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83380) anzuweisen. 
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